
Polizei und Schule
Beitrag von „chemikus08“ vom 29. Dezember 2018 17:49

Schaff
Man kann aber als Geschädigter sehr wohl von seinem Dienstherrn erwarten, dass er dies aus
Fürsorgegründen tut. Auch kann man den Personalrat um Unterstützung bitten. Im Regelfall
kommt die Dienststelle dem Ersuchen auch nach, da das Thema Gewalt gegen Lehrkräfte
politisch en vogue ist, und man sich ein anderes Handeln nicht leisten kann.
Der Zeitungsartikel geht nur von dem Rechtsverhältnis Strafverfolgungsbehörde Schule aus, die
Fürsorgepflicht und der politische Druck der hier durchaus ausgeübt werden kann, wird im
Artikel gar nicht berücksichtigt.
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